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O.Univ.Prof.Dr.jur.Mag.rer.soc.oec. Wilhelm Brauneder ist seit 1980 ordentlicher Universitätsprofessor an der 
Universität Wien, zwischen 1993 und 1994 war er Gastprofessor an der Eötvös Lóránd Univesität Budapest. 2012 war 
er Senior Research Fellow am Donau-Institut für Interdisziplinäre Forschung der AUB. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind: 
Verfassungsgeschichte insbesondere ab dem 19. Jahrhundert, Gesetzgebungsgeschichte, Privatrechtsgeschichte und 
Geltendes Recht. 
 
Thema seines Vortrages: 
Die Realunion der beiden Staaten Österreich und Ungarn hörten zu bestehen auf, die an sich geringen 
Gemeinsamkeiten verlagerten sie in die Staaten. Davon bestand Ungarn in Kontinuität weiterhin, wenngleich mit 
Änderung der Regierungsform und erheblichen Gebietsabtretungen. Hingegen traten an die Stelle des zu Ende 
gegangenen Staates Österreich/Cisleithanien mehrere „Nachfolgestaaten“. Sie entstanden originär (neu: formelle 
Diskontinuität), behielten aber erhebliche Teile der Rechtsordnung bei (materielle Kontinuität). Dies führte in neuen 
Staaten, die sich auch aus Teilen anderer Staaten zusammensetzten dazu, vorerst aus verschiedenen Rechtsgebieten 
zu bestehen wie etwa Jugoslawien: Rechtssysteme Ungarns, Österreichs, Serbiens, Montenegros. Keine Kontinuität 
bestand in Hinblick auf Verfassungsordnung (Staatsform, Regierungssystem), teilweise Verwaltung sowie den 
bisherigen gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraum. 

  
Anmeldung bei Frau Anna Topolánszky (hilfskraft.donau-institut@andrassyuni.hu). 
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